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Amtliche Bekanntmachungen 
84 

Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung Bebauungsplan Bad 47, 8. 

Änderung für SZ-Bad, „Gewerbegebiet am 
Fuchsbach“ 

Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs.1 Baugesetzbuch liegen die allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung für den  
 
Bebauungsplan Bad 47, 8. Änderung für SZ-Bad , 
„Gewerbegebiet am Fuchsbach“ 
 
vom 07.08.2009 bis 08.09.2009 
 
im Rathaus der Stadt Salzgitter, Joachim-Campe-Str. 6-
8, SZ-Lebenstedt, 9. Obergeschoss, Haupttreppenhaus, 
in den Zeiten: 

  Montag - Freitag   9 - 12 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14 - 18Uhr 

öffentlich aus. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Planmaßnahme ist 
aus dem zugleich veröffentlichten Planausschnitt zu er-
sehen. 
 
Das Ziel der Planung ist der Ausschluss großflächiger 
Einzelhandelsbetriebe mit innenstadtschädlichen Aus-
wirkungen, da dies für den Bereich nördlich und süd-
lich der Porschestraße keine gewünschte Entwicklung 
darstellt. 
 

Gemäß § 3 Abs.1 Baugesetzbuch soll die Öffent-
lichkeit möglichst frühzeitig an der Planung beteiligt 
werden. Es besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen 
dieser frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke dieser Planungen zu in-
formieren. Gleichzeitig besteht die Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung. 
 
Auskünfte zur Planung erhalten Sie in der o.g. Zeit 
oder nach telefonischer Vereinbarung auch zu anderen 
Zeiten im Fachgebiet Stadtplanung der Stadt Salzgitter,  
Rathaus, 9. Obergeschoss, Zimmer-Nr. 913 oder 923 
Telefon-Nr. 839 – 4062 oder 4061 
 
 
Fachdienst Stadtplanung,Umwelt und Baurecht 
- Fachgebiet Stadtplanung - 
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85 
Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans Wat 8 
für Salzgitter-Watenstedt „südlich Industriestraße 

Mitte“ 
 
Der Rat der Stadt Salzgitter hat am 17.06.2009 gemäß 
§ 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) den vorstehend 
bezeichneten Bebauungsplan als Satzung beschlossen. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der vorstehend be-
zeichnete Bebauungsplan rechtsverbindlich. Die von 
seinem Geltungsbereich überdeckten rechtsverbindli-
chen Teile des Bebauungsplans Wat 3 für Salzgitter-
Watenstedt „Zur Festsetzung von Verkehrsflächen für 
die Industriestraße Mitte“ werden aufgehoben. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im abge-
druckten Lageplan eingetragen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Entschädigungsbe-
rechtigte nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB Ent-
schädigung verlangen können, wenn die in den §§ 39 
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind. Sie können die Fälligkeit des Anspruchs 
durch einen bei dem Entschädigungspflichtigen zu 
stellenden schriftlichen Antrag auf Entschädigungsleis-
tung herbeiführen. Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt 
ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der 
Vermögensnachteil eingetreten ist, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird.  
 
Desgleichen wird gemäß § 215 Abs. 2 BauGB auf die 
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hin-
gewiesen.  

Nach § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch werden unbe-
achtlich 

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 

 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Der 
vorgenannte Satz gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
Der Bebauungsplan und die dazugehörige Begründung 
sowie die Zusammenfassende Erklärung werden vom 
Tage der Bekanntmachung an dauernd zur Einsicht-
nahme im Fachgebiet Stadtplanung, SZ-Lebenstedt, 
Rathaus, bereitgehalten. 
 
Bei den angegebenen Vorschriften des Baugesetzbu-
ches handelt es sich um die Vorschriften des Bauge-
setzbuches in der zuletzt gültigen Fassung. 
 
Salzgitter, am 15.07.2009 
Stadt Salzgitter 
 
 
gez. Dworog 
Erster Stadtrat 
 

 
 



36. Jahrgang Amtsblatt Nr. 14 Salzgitter, den 30. Juli 2009 Seite 131
 

  131



36. Jahrgang Amtsblatt Nr. 14 Salzgitter, den 30. Juli 2009 Seite 132
 

  132

86 
Fälligkeitstermine im August 2009 für Abgaben 

(Steuern und Gebühren) 

 
Die Stadtkasse Salzgitter macht die Abgabenpflich-
tigen auf die nachstehenden Fälligkeitstermine auf-
merksam und bittet gleichzeitig, die Abgabenbeträge 
bis zum Tage der Fälligkeit durch Überweisung auf 
eines ihrer Postgiro- oder Bankkonten zu begleichen: 
 
1. Abgaben lt. Bescheid des Fachdienstes Haushalt und 
Finanzen 
 
    a) Grundsteuer A    
 Juli – September       fällig 15.08.2009 
    b) Grundsteuer B     
 Juli – September       fällig 15.08.2009 
    c) Straßenreinigungsgebühr   
 Juli – September       fällig 15.08.2009 

    d) Hundesteuer   
 Juli – September       fällig 15.08.2009 
 
2. Gewerbesteuervorauszahlung  
 Juli - September        fällig 15.08.2009 
 
Das Team Steuern weist daraufhin, dass nur die 
Steuerpflichtigen, bei denen eine Änderung eingetreten 
ist, einen neuen Jahresbescheid für die Steuern erhal-
ten. Für alle anderen gilt die Festsetzung im letzten 
Steuerbescheid.  
 
3. Abfallentsorgungsgebühren 
    lt. Bescheid des Städtischen Regiebetriebes  
  Juli – September       fällig 15.08.2009 
 
Das gilt nicht für die Abgabenpflichtigen, die der 
Stadtkasse eine Einzugsermächtigung zur Abbuchung 
im Lastschrifteinzugsverfahren erteilt haben. 

Stadtkasse Salzgitter, den 06.07.09 

 

87 
Erste Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes Großraum Braunschweig für das Haushaltsjahr 2009 

 

Aufgrund des § 8 des Gesetzes über die Bildung des Zweckverbandes Großraum Braunschweig vom 27.11.1991 i.V.m. 
§ 87 der Nds. Gemeindeordnung in der Fassung vom 22.08.1996 hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Großraum Braunschweig in ihrer Sitzung am 07.05.2009 folgende Erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2009 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 erhöht 

um 
vermindert 
um 

und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplans 
 

   gegenüber 
bisher 

nunmehr 
festgesetzt auf 

  - in EUR -   
a) im Verwaltungshaushalt 
die Einnahmen 
die Ausgaben 

 
986 700 
986 700 

 
- 
- 

 
76 254 400 
76 254 400 

 
77 241 100 
77 241 100 
 

b) im Vermögenshaushalt 
die Einnahmen 
die Ausgaben 

 
1 486 700 
1 486 700 

 
- 
- 

 
5 097 700 
5 097 700 

 
6 584 400 
6 584 400 
 

 
§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
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§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen 
Höchstbetrag nicht geändert. 
 

§ 5 
 
Die Verbandsumlage wird gemäß § 9 des Gesetzes über die Bildung des Zweckverbandes Großraum Braunschweig 
 
gegenüber bisher  2,4011 EUR 
nunmehr auf  2,2190 EUR    je Einwohner der umlage- 
        pflichtigen Verbandsglieder 
 
und 
 
gegenüber bisher  0,2895 v.H. 
nunmehr auf  0,2221 v.H.    der Summe der Steuerkraft- 

zahlen und 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen 
bei den kreisfreien Städten sowie der 
Umlagegrundlagen für die Kreisumlage bei den 
Landkreisen 

festgesetzt. 
 
Wolfenbüttel, 07.05.2009 
 
Vorsitzender der         Verbandsdirektor 
Verbandsversammlung 
 
gez. Kuhlmann         gez. Dr. Kleemeyer 
 
 
Bekanntmachung der Ersten Nachtragshaushaltssatzung 
 
Die vorstehende Erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die gem. § 9 des Gesetzes über die Bildung des Zweckverbandes „Großraum Braunschweig“ vom 27.11.1991 in 
Verbindung mit § 15 (6) NFAG erforderliche Genehmigung der Verbandsumlage ist durch das Nds. Ministerium für 
Inneres, Sport und Integration am 07.07.2009 unter dem Aktenzeichen 32.23 - 10302 - 111 (NT 09) erteilt worden. 
 
Der Erste Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 des Zweckverbandes Großraum Braunschweig liegt nach 
§ 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom 03. bis 11.08.2009 werktags in der Zeit von 09.00 bis 13.00 Uhr im Dienstgebäude des 
Zweckverbandes Großraum Braunschweig in Braunschweig, Frankfurter Straße 2, 1. Obergeschoss, Zi. 1.08, zur 
Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 
Braunschweig, im Juli 2009       Dr. Kleemeyer 
          Verbandsdirektor 
 

 

Fernsprech-Verbindungen: Rathaus SZ-Lebenstedt 83 90, Durchwahl 839 zusätzlich die Rufnummer des Hausapparates. 

BürgerCenter Sprechzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag durchgehend 8.00 – 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 8.00 – 13.00 Uhr. Für einzelne 
Dienststellen gelten Sonderregelungen. 

Bankkonten der Stadtkasse Salzgitter: 

Braunschweigische Landessparkasse, Salzgitter-Lebenstedt Sparkasse Goslar/Harz  Postbank Hannover 
(BLZ 250 500 00), Konto-Nr. 3 803 806 (BLZ 268 500 01) Konto-Nr. 70 000 914 (BLZ 250 100 30), Konto-Nr. 6013 - 300 

Herausgeber: Stadt Salzgitter – Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – Druck: Hausdruckerei der Stadt Salzgitter 


